
Änderung der Wahlordnung (kandidierende Unterstützer)

Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments,

wir beantragen folgende Änderung in der Wahlordnung der Studierenden-
schaft:

Füge in der Wahlordnung in § 15 Abs. 2 nach dem fünften Satz

„Davon ausgenommen sind Personen, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen und danach selber für einen anderen Wahlvorschlag kandidieren. In
diesem Fall bleibt die bisherige Unterstützung erhalten und zusätzlich wird
der eigene Wahlvorschlag unterstützt. Eine Unterstützung kann unter keinen
Umständen zurückgezogen werden.“

ein.

Begründung

In der Wahl zum 69. SP haben sich diverse Studierende eine Liste unter-
stützt, aber sich dann dazu entschieden selber zu kandidieren. Es bestand
Ratlosigkeit im Wahlausschuss wie zu verfahren sei. Diese Änderung sollte
Klarheit schaffen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lukas Joisten Lars Göttgens
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